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Schulpflege Volketswil und Gemeinderat Volketswil  

Ergebnisse aus Workshops 17.8.2021, 14.9.2021 zur Einzelinitiative Einheitsgemeinde von Klaus Näder  

 

 

xxx = Einigkeit 

xxx = Uneinigkeit oder keine abschliessende Antwort auf die vorgeschlagenen Massnahmen 

xxx = noch zu klärende Fragen / Bereiche 

SP = Schulpflege 

GR = Gemeinderat  

GO = Gemeindeordnung 

1. Behördenorganisation 

Thema Ziele der SP 

vorgeschlagene 

Massnahmen der 

SP 

Bemerkungen / offene Fragen von 

Seiten SP 
Haltung des GR 

Wahl und Entschädi-

gung SP-Präsidium 

Das Amt des SP-Prä-

sidiums soll attraktiv 

bleiben, damit weiter-

hin geeignete Kandi-

daten dafür gefunden 

werden können. 

Gemeinsame Ausar-

beitung der Entschädi-

gungsverordnung 

noch vor oder parallel 

zur Erarbeitung der 

GO. 

Die Entschädigungsverordnung wie auch 

die Organisationsreglemente der Behör-

den haben einen direkten Einfluss auf 

den Inhalt der GO und umgekehrt. Damit 

das Pferd nicht «von hinten her» aufge-

sattelt wird, werden diese mindestens pa-

rallel mit der GO erarbeitet. Dies dient 

nicht zuletzt der Effizienz.   

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Zuerst wird die GO erarbeitet. Die 

GO ist die oberste Verfassung. Erst spä-

ter wird die Entschädigungsverordnung 

erarbeitet. Es sollen im Rahmen der Erar-

beitung der GO nur punktuell Diskussio-

nen über die Entschädigungsverordnung 

stattfinden. Die GO kann auch wieder ab-

geändert werden. 

Bei der Entschädigung 

des SP-Präsidiums ist 

auf die hohe Belas-

tung Rücksicht zu 

nehmen. 

Die Belastung des SP-Präsidiums wird 

durch die Bildung einer Einheitsge-

meinde zunehmen.  

 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP einverstanden. Die 

Entschädigung des SP-Präsidiums muss 

der Belastung entsprechen. Dieses soll 

möglichst entlastet werden.  
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Die Entschädigung 

des SP-Präsidiums ist 

mindestens gleich 

hoch wie für das GR-

Präsidium bzw. fair 

ausgestaltet sein. 

Die Arbeitsbelastung der Präsidien der 

Behörden wird namentlich durch die 

Ausgestaltung der Organisationsregle-

mente der Behörden und die Anzahl der 

Mitglieder der Behörden direkt beein-

flusst. Die jeweilige Arbeitsbelastung hat 

wiederum Einfluss auf die Ausgestaltung 

der Entschädigungsverordnung. Damit 

das Pferd nicht «von hinten her» aufge-

sattelt wird, werden diese Grundlagen 

alle parallel erarbeitet. Dies dient nicht 

zuletzt der Effizienz.   

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Das wird später angeschaut. Die Be-

lastungssituation des SP-Präsidiums wird 

analysiert. Es hängt auch von der Organi-

sation der Gemeinde (z.B. Anzahl GR-

Mitglieder) und der Schule, inkl. der An-

zahl der SP-Mitglieder, ab. Dies ge-

schieht aber erst nach der zweiten Urnen-

abstimmung. Die Entschädigung soll für 

alle fair sein. Die Entschädigungsverord-

nung kann auch wieder angepasst wer-

den.  

Der heutige Stellen-

wert der SP soll bei-

behalten werden; 

Angesichts der Wich-

tigkeit der Schule für 

eine Familie sollen die 

Eltern mit ihrer 

Stimme Einfluss auf 

die Wahl des SP-Prä-

sidiums nehmen kön-

nen. 

Unveränderte Wahl 

des SP-Präsidiums 

durch Souverän zu-

sammen mit den ande-

ren Mitgliedern der 

SP, d.h. analog Ge-

meindepräsidium und 

nicht einzig als Mit-

glied des GR bzw. SP. 

Vorschlag wie ihn die Mehrzahl der Ein-

heitsgemeinden geregelt haben.  

 

Die entsprechende Bestimmung in der 

GO ist folgendermassen zu formulieren 

(gemäss Mustergemeindeordnung): 

Art. 7 Urnenwahlen 

An der Urne werden auf die gesetzliche 

Amtsdauer gewählt: 

1.die Präsidentin bzw. der Präsident und 

die Mitglieder des Gemeinderats mit 

Ausnahme der Schulpräsidentin bzw. des 

Schulpräsidenten. Ihre bzw. seine Wahl 

erfolgt durch die Stimmberechtigten an 

der Urne im Rahmen der Wahl der Mit-

glieder der Schulpflege, 

2. die Mitglieder der Schulpflege, 

[…] 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP bzw. mit der sepa-

raten Wahl des SP-Präsidiums einver-

standen. Die GO ist entsprechend auszu-

arbeiten.  

Die entsprechende Bestimmung in der 

GO ist folgendermassen zu formulieren 

(gemäss Mustergemeindeordnung): 

Art. 7 Urnenwahlen 

An der Urne werden auf die gesetzliche 

Amtsdauer gewählt: 

1. die Präsidentin bzw. der Präsident und 

die Mitglieder des Gemeinderats mit 

Ausnahme der Schulpräsidentin bzw. des 

Schulpräsidenten. Ihre bzw. seine Wahl 

erfolgt durch die Stimmberechtigten an 

der Urne im Rahmen der Wahl der Mit-

glieder der Schulpflege, 

2. die Mitglieder der Schulpflege, 

[…] 

Direktes Antrags-

recht der  

SP an die Gemeinde-

versammlung 

Der heutige Stellen-

wert der SP soll bei-

behalten werden; 

Das direkte Antrags-

recht der SP an die 

Gemeindeversamm-

Vorschlag wie ihn die Mehrzahl der Ein-

heitsgemeinden geregelt haben. 

 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP einverstanden. 

Dies wird selbstverständlich gewährt und 

so in der GO abgebildet. 
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Die Zusammenarbeit 

zwischen dem GR und 

der SP soll für beide 

Seiten gewinnbrin-

gend gelebt werden 

können;  

Der Wissenstransfer 

der SP bzw. des SP-

Präsidiums im GR ist 

sichergestellt. 

lung wird ausdrück-

lich in der GO gere-

gelt. 

Die entsprechenden Bestimmungen in 

der GO sind folgendermassen zu formu-

lieren (gemäss Mustergemeindeordnung): 

Art. 27 Allgemeine Verwaltungsbefug-

nisse 

[…] 

1) Dem Gemeinderat stehen unübertrag-

bar zu: 

[…] 

4. die Vorberatung der Geschäfte der 

Gemeindeversammlung und der Urnen-

abstimmung und die Antragstellung 

hiezu, ausgenommen im Bereich Schule 

und Bildung, 

[…] 

 

Art. 32 Anträge an die Gemeindever-

sammlung und die Urne 

Anträge der Schulpflege an die Gemein-

deversammlung und an die Urne sind 

dem Gemeinderat einzureichen, der sie 

zusammen mit seiner Abstimmungsemp-

fehlung weiterleitet. 

Die entsprechenden Bestimmungen in 

der GO sind folgendermassen zu formu-

lieren (gemäss Mustergemeindeordnung): 

Art. 27 Allgemeine Verwaltungsbefug-

nisse 

[…] 

1) Dem Gemeinderat stehen unübertrag-

bar zu: 

[…] 

4. die Vorberatung der Geschäfte der 

Gemeindeversammlung und der Urnen-

abstimmung und die Antragstellung 

hiezu, ausgenommen im Bereich Schule 

und Bildung, 

[…] 

 

Art. 32 Anträge an die Gemeindever-

sammlung und die Urne 

Anträge der Schulpflege an die Gemein-

deversammlung und an die Urne sind 

dem Gemeinderat einzureichen, der sie 

zusammen mit seiner Abstimmungsemp-

fehlung weiterleitet. 

Einsitz Vizepräsidium 

mit beratender 

Stimme im GR bei 

Verhinderung SP-Prä-

sidium. 

Es ist wichtig, dass das entsprechend vor-

handene Wissen durch jene Personen, die 

unmittelbar über dieses verfügen, in den 

GR transportiert wird. Dies dient nicht 

zuletzt der Effizienz.   

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Der Bildungsvorstand wird durch 

ein Mitglied aus dem GR vertreten. Man 

könnte sich vorstellen, einen zweiten GR 

als Stellvertreter in die SP zu bezeichnen. 

Bei längerem Ausfall muss eine Lösung 

gefunden werden. Wir haben im GR 

praktisch nur strategische Geschäfte.  

SP am 14. September 2021: Der Vor-

schlag, dass in die SP zwei Mitglieder 

des GR Einsitz nehmen, ist rechtlich 

nicht möglich, werden die Mitglieder der 

SP an der Urne gewählt (§ 40 lit a Ziff. 3 

des Gesetzes über die politischen 
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Rechte). Ausserdem wird dies aus Sicht 

der SP auch nicht als sinnvoll erachtet. 

Abteilungsleiter kön-

nen sich vertreten las-

sen. 

Es ist wichtig, dass das entsprechend vor-

handene Wissen durch jene Personen, die 

unmittelbar über dieses verfügen, in den 

GR transportiert wird. Dies dient nicht 

zuletzt der Effizienz.   

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Die Abteilungsleiter nehmen nicht 

teil an der Sitzung.  

Für Sachgeschäfte der 

Schule verfasst SP 

den Beleuchtenden 

Bericht. 

Es ist wichtig, dass das entsprechend vor-

handene Wissen durch jene Personen, die 

unmittelbar über dieses verfügen, in den 

GR bzw. zu den Stimmbürgern transpor-

tiert wird. Dies dient nicht zuletzt der Ef-

fizienz.   

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP einverstanden. Die 

SP verfasst entsprechend den Beleuch-

tenden Bericht für Sachgeschäfte im Be-

reich ihrer Aufgaben.  

Sachgeschäfte der 

Schule werden an GV 

durch Mitglieder der 

SP vorgetragen. 

Es ist wichtig, dass das entsprechend vor-

handene Wissen durch jene Personen, die 

unmittelbar über dieses Wissen verfügen, 

zu den Stimmbürgern transportiert wird. 

Dies dient nicht zuletzt der Effizienz.   

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP einverstanden. Die 

SP vertritt ihre eigenen Geschäfte bzw. 

jene der Schule. Die SP bestimmt selbst-

ständig, welches Mitglied der SP die Sa-

che vertritt.  

Anzahl SP-Mitglie-

der 

Der heutige Stellen-

wert der SP soll bei-

behalten werden; 

Die SP kann ihre Auf-

gaben bzw. Arbeiten 

erledigen, ohne dass 

die Miliztauglichkeit 

des Amts in Frage ge-

stellt wird. 

Beide Behörden beste-

hen aus gleich vielen 

Mitgliedern. 

Einer SP kommt in einer Einheitsge-

meinde grundsätzlich die Stellung einer 

eigenständigen Kommission zu (§ 56 

Abs. 2 GG). Sie ist dem GR jedoch nicht 

unterstellt. Im Gegenteil ist sie diesem im 

Rahmen ihrer Aufgaben gleichgeordnet 

und handelt weitgehend unabhängig. Es 

besteht keine Aufsicht des GR über die 

SP. Ebenfalls kommt diesem kein Wei-

sungs-, Überwachungs- und Selbstein-

trittsrecht über diese zu. Lediglich in 

ganz engem Umfang kann ein beschränk-

tes Aufsichtsrecht des GR aus dessen Ge-

samtverantwortung für die Gemeinde ab-

geleitet werden. Es besteht eine gegensei-

tige Informationspflicht. Siehe auch 

Übersicht im Anhang. 

Die SP hat angesichts ihrer Aufgabenlast 

im Vergleich zu jener des GR gleich 

viele Mitglieder.  

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Die SP hat in der Einheitsgemeinde 

nicht mehr den gleichen Stellenwert wie 

jetzt. Die Zusammenarbeit zwischen den 

Behörden muss gut sein und wird mit der 

Einheitsgemeinde besser werden. Die 

entsprechenden Fragen werden aber erst 

nach der ersten Abstimmung bei der Aus-

arbeitung der GO entschieden.  
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Die Anzahl der Mitglieder bestimmt sich 

anhand der jeweiligen Organisation der 

Behörden. Die entsprechenden Organisa-

tionsreglemente, in welchen die Organi-

sation der Behörden abgebildet wird, ha-

ben einen direkten Einfluss auf den Inhalt 

der GO. Damit das Pferd nicht «von hin-

ten her» aufgesattelt wird, werden diese 

mindestens parallel mit der GO erarbei-

tet. Dies dient nicht zuletzt der Effizienz.   

Die SP besteht min-

destens zu Beginn aus 

9 Mitgliedern. Eine 

spätere Reduktion ist 

möglich. Ausgenom-

men, das Ergebnis ei-

nes Organisationsent-

wicklungsprozesses ist 

eine tiefere Anzahl 

Mitglieder.  

Die Anzahl der Mitglieder bestimmt sich 

anhand der jeweiligen Organisation der 

Behörden. Die entsprechenden Organisa- 

tionsreglemente, in welchen die Organi-

sation der Behörden abgebildet wird, ha-

ben einen direkten Einfluss auf den Inhalt 

der GO. Damit das Pferd nicht «von hin-

ten her» aufgesattelt wird, werden diese 

mindestens parallel mit der GO erarbei-

tet. Dies dient nicht zuletzt der Effizienz.   

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP einverstanden. 

Wir können damit leben, dass die SP 9 

Mitglieder aufweist. Die Gemeindeord-

nung wird entsprechend formuliert. Aber 

7 Mitglieder wären im Hinblick auf die 

Effizienz passender.  

Einführung von un-

terstellten Kommis-

sionen 

Das Wissen und die 

Synergien zwischen 

der Gemeinde und der 

Schule sollen best-

möglich genutzt wer-

den;  

Dabei sollen wichtige 

Entscheide namentlich 

im Bereich Liegen-

schaften und Finanz-

planung gemeinsam 

getroffen werden.   

Eine Finanzplanungs- 

und eine Liegenschaf-

tenkommission sind 

als unterstellte Kom-

missionen in der GO 

aufzuführen. 

Nähere Diskussion betreffend Zusam-

mensetzung, Aufgaben, Kompetenzen, 

Verantwortung etc. bei den Themen „2. 

Strategische Planung und Führung“ so-

wie „3. Finanzen und Steuern“. 

Die Frage, inwiefern eine unterstellte 

Kommission im Vergleich zu einer bera-

tenden Kommission weniger effizient 

sein soll, ist am 14. September 2021 noch 

zu beantworten.  

Aus Sicht der SP sind dabei die folgen-

den Umstände zu berücksichtigen: 

- In der GO ist nur der Bestand bzw. 

nur der Name einer unterstellten 

Kommission zu nennen. Dieser 

kann relativ offen formuliert wer-

den. Alles Übrige kann im Organi-

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Wir haben derzeit nur noch die So- 

zialbehörde als eigenständige Kommis-

sion in der GO vorgesehen. Neu wäre 

auch die SP eine eigenständige Kommis-

sion. Alle weiteren wurden abgeschafft. 

Es gäbe mit diesen Kommissionen Dop-

pelspurigkeiten. Wo nötig werden Pro-

jektteams oder beratende Kommissionen 

gebildet. Im Bereich Liegenschaften soll 

weiterhin mit beratenden Kommissionen 

gearbeitet werden. Diesen kommen heute 

auch Entscheidungskompetenzen zu. Bei 

jedem Bau werden Spezialisten beigezo-

gen. Innerhalb der Liegenschaftenverwal-

tung könnten allenfalls Personen spezi-

fisch für die Schule zuständig sein. Auch 

eine Finanzplanungskommission soll aus 

gleichen Gründen nicht gebildet werden.  
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sationserlass des GR geregelt wer-

den. Der GR ist daher sehr flexibel 

in der Ausgestaltung; 

- Wie auch bei einer beratenden 

Kommission ist der Beizug von ver-

schiedenem verwaltungsexternem 

Fachwissen ohne Probleme mög-

lich; 

- Bei der unterstellten Kommission 

ist eine einfache Wahl durch den 

GR möglich; 

- Unterstellte und auch beratende 

Kommissionen können als ständige 

oder nicht ständige (ad hoc) ausge-

bildet werden; 

- Beide können durch Beschluss des 

GR aufgelöst werden; 

- Bei beiden Kommissionen besteht 

bei der Zusammensetzung ein gros-

ser Gestaltungsspielraum, bei bei-

den kann der (situative) Einsitz von 

(beratenden) Fachpersonen vorgese-

hen werden; 

- Die Aufgaben einer unterstellten 

Kommission werden in einem Er-

lass des GR geregelt. Dies können 

wichtige, aber auch beratende Auf-

gaben sein. Art und Umfang sind im 

Behördenerlass festzulegen, ausser 

diese sind durch das übergeordnete 

Recht bereits festgelegt. Diese Auf-

gaben können sich bspw. auf die 

Bereiche Gemeinde/Schule be-

schränken. Grenze: Bezeichnung 

der unterstellten Kommission, Auf-

gaben und Aufgabenbereiche kön-

nen nur bis zu einem gewissen Um-

fang delegiert werden, so dass sich 

der GR und die Kommission die 

GR am 14. September 2021: Wir sind in 

Bezug auf die Einsetzung von unterstell-

ten Kommissionen flexibel unter dem 

Aspekt der Effizienz. Wenn eine unter-

stellte Kommission im Vergleich zu einer 

beratenden Kommission effizienter ist, 

könnte eine solche eingeführt werden. 

Eine Baukommission bspw. könnte ein-

geführt werden, aber nicht ständige. Die 

Mitglieder einer unterstellten Kommis-

sion werden nach Fachwissen ausge-

wählt.  
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Aufgabenerfüllung teilen. Übertra-

gung von Entscheiden zur selbst-

ständigen Erledigung und von Fi-

nanzbefugnissen ist aber möglich, 

was der Effizienz sehr zuträglich ist. 

Dies im Gegensatz zu einer beraten-

den Kommission. Selbst bei Nen-

nung des Bestands (Namens) in der 

GO keine Verpflichtung zur Aufga-

benübertragung; 

- Den beratenden Kommissionen 

kann nur die konsultative oder emp-

fehlende (Vor-)Beratung oder Be-

gutachtung zukommen. Entschei-

dungs- und Finanzbefugnisse sind 

rechtlich ausgeschlossen! 

- Siehe auch Übersicht im Anhang. 

 

Die entsprechende Bestimmung in der 

GO ist folgendermassen zu formulieren 

(gemäss Mustergemeindeordnung): 

Art. 46 Unterstellte Kommissionen 

1) Dem Gemeinderat können folgende 

Kommissionen unterstehen: 

a) Finanzplanungskommission (allenfalls 

xy), 

b) Liegenschaftenkommission (allenfalls 

xy). 

2) Er regelt in einem Erlass für jede un-

terstellte Kommission ihre Mitglieder-

zahl, Zusammensetzung, Aufgaben sowie 

Entscheidungs- und Finanzbefugnisse. 

 

Denkbar ist ein Kompromiss: Zwei bera-

tende Kommissionen werden fix in den 

Organisationsreglementen der beiden Be-

hörden vorgesehen.  
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Organisationsregle-

ment/Organisations-

statut 

Das Organisationsreg-

lement des GRs und 

das Organisationssta-

tut der SP bilden die 

Einheitsgemeinde, un-

ter Berücksichtigung 

der gemeinsamen Ent-

scheide, adäquat ab. 

Mit der GO zusam-

men ergeben sie ein 

stimmiges Bild.   

Gemeinsame Ausar-

beitung des Organisa-

tionsreglement bzw. 

des Organisationstatut 

noch vor oder wäh-

rend der Erarbeitung 

der GO. 

Die Organisationsreglemente der Behör-

den haben einen direkten Einfluss auf 

den Inhalt der GO. Damit das Pferd nicht 

«von hinten her» aufgesattelt wird, wer-

den diese mindestens parallel mit der GO 

erarbeitet. Dies dient nicht zuletzt der Ef-

fizienz.   

Die SP entscheidet selber über den Zeit-

punkt der Überarbeitung des Organisati-

onsstatuts. Sie ist zuständig für die Orga-

nisation der Schule und ihrer Aufgaben-

bereiche. Sie wird die Überarbeitung des 

Organisationsstatuts spätestens vor der 

zweiten Abstimmung in Angriff nehmen.  

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Zuerst wird die GO revidiert. Erst 

nach der zweiten Abstimmung wird das 

Organisationsreglement des GR bzw. das 

Organisationstatut der SP erarbeitet. Es 

sollen vor der zweiten Abstimmung nur 

punktuell Diskussionen darüber stattfin-

den.  

 

2. Strategische Planung und Führung 

Thema Ziele der SP 
vorgeschlagene 

Massnahmen der 

SP 

Bemerkungen / offene Fragen von 

Seiten SP 
Haltung des GR 

Strategische Pla-

nung und Führung 

Einheitliche Strategie-

planung von SP und 

GR, um für die Ent-

wicklung der Ge-

meinde Volketswil ei-

nen gesamthaften 

Blick gewährleisten zu 

können. 

Gemeinsame Strate-

giearbeit und aufeinan-

der abgestimmte, auf-

gaben- und behörden-

überschreitende Visio-

nen. 

Kommunikationsfluss, 

Koordination und Effi-

zienz optimieren. 

Entwicklung eines ein-

heitlichen Strategie-

verfahrens, um das Po-

tential einer Einheits-

gemeinde optimal aus-

zuschöpfen:  

- Zu Beginn der 

Legislatur wird 

ein Strategie-

Workshop zwi-

schen SP und GR 

über gemeinsame 

strategische Ziele 

durchgeführt 

(inkl. Abteilungs-

/Schulleitungen 

und Leitung Bil-

dung). 

Die Einzelheiten des Verfahrens sind spä-

testens nach der zweiten Abstimmung zu 

klären. Der GR gibt aber im jetzigen Zeit-

punkt seine Zustimmung zum grob skiz-

zierten Vorgehen, das grundsätzlich ein-

zuhalten ist.  

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP einverstanden. 

Die SP ist im Bereich der politischen-

strategischen Führung für die Aufgaben 

zuständig, welche ihr zwingend nach 

den gesetzlichen Vorgaben zukommen 

oder ihr in der GO zugewiesen werden. 

Als Aufgaben im Schulbereich qualifi-

ziert der Gemeinderat nur jene von § 42 

VSG. Welche Aufgaben der SP in der 

GO zugewiesen werden, will der Ge-

meinderat zudem nicht festlegen.   
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Synergien nutzen und 

Schnittstellen klären. 

- Nachgelagert fin-

det die Strategie-

Klausur der SP 

statt. 

- Die Ergebnisse 

dieser Klausur 

fliessen in die 

Strategie-Klausur 

des GR ein. 

- Die Ergebnisse 

der Strategiepla-

nung des GR 

fliessen in die 

rollende Planung 

der SP ein; 

- In den nachgela-

gerten Projekt-

gruppen zu den 

einzelnen Strate-

giezielen ist die 

Schule angemes-

sen vertreten; 

- Jährlich wird in 

der jeweiligen 

Behörde die Ziel-

erreichung über-

prüft und allen-

falls die strategi-

schen Ziele er-

gänzt/abgeändert. 

Ergänzungen/Än-

derungen werden 

gemeinsam be-

sprochen. 

Die SP bleibt für die 

politisch-strategische 

Führung der Schule 

bzw. in ihrem Aufga-

bengebiet abschlies-

send verantwortlich. 

Die SP ist für die politisch-strategische 

Führung der Schule zuständig (§ 42 Abs. 

1 VSG). Dem GR kommen in diesem Be-

reich grundsätzlich keine Kompetenzen 

zu.  

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP einverstanden. 

Die SP ist im Bereich der politischen-

strategischen Führung für die Aufgaben 

zuständig, welche ihr zwingend nach 

den gesetzlichen Vorgaben zukommen 
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3. Finanzen und Steuern 

oder in der GO ihr zugewiesen werden.   

Als Aufgaben im Schulbereich qualifi-

ziert der Gemeinderat nur jene von § 42 

VSG. Welche Aufgaben der SP in der 

GO zugewiesen werden, will der Ge-

meinderat zudem nicht festlegen.   

Erarbeitung eines 

Schnittstellenpapiers 

zwischen SP und GR 

noch vor oder parallel 

zur Erarbeitung der 

GO (Anhang zur Ge-

schäftsordnung bzw. 

zum Organisationssta-

tut; Prozessdefinition). 

Dies dient der Vermeidung von Kompe-

tenzabgrenzungskonflikten und damit 

nicht zuletzt der Effizienz. 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP, ein Schnittstel-

lenpapier zu erarbeiten, einverstanden. 
Zuerst wird aber die GO erarbeitet. Die 

GO ist die oberste Verfassung. Erst spä-

ter wird ein Schnittstellenpapier erarbei-

tet. 

Thema Ziele der SP 

vorgeschlagene 

Massnahmen der 

SP 

Bemerkungen / offene Fragen von 

Seiten SP 
Haltung des GR 

Finanzplanung Die Schulbehörde wird 

in die rollende Finanz- 

und Aufgabenplanung 

der Gemeinde adäquat 

miteingebunden. 

Einführung Finanzpla-

nungskommission als 

unterstellte Kommis-

sion verankert in GO. 

Siehe Punkt 1 «Behördenorganisation» 

und die entsprechenden Bemerkungen und 

Fragen beim Thema «Einführung von un-

terstellten Kommissionen». 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Wir haben derzeit nur noch die So-

zialbehörde als eigenständige Kommis-

sion in der GO vorgesehen. Neu wäre 

auch die SP eine eigenständige Kom-

mission. Alle weiteren wurden abge-

schafft. Es gäbe mit diesen Kommissio-

nen Doppelspurigkeiten. Wo nötig wer-

den Projektteams oder beratende Kom-

missionen gebildet. Im Bereich Liegen-

schaften soll weiterhin mit beratenden 

oder unterstützenden Kommissionen ge-

arbeitet werden. Den unterstellten Kom-

missionen kommen heute auch Ent-

scheidungskompetenzen zu. Bei jedem 

Bau werden Spezialisten beigezogen. 
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Innerhalb der Liegenschaftenverwaltung 

könnten allenfalls Personen spezifisch 

für die Schule zuständig sein. Auch eine 

Finanzplanungskommission soll aus 

gleichen Gründen nicht gebildet wer-

den.   

GR am 14. September 2021: Wir sind in 

Bezug auf die Einsetzung von unter-

stellten Kommissionen flexibel unter 

dem Aspekt der Effizienz. Wenn eine 

unterstellte Kommission im Vergleich 

zu einer beratenden Kommission effizi-

enter ist, könnte eine solche eingeführt 

werden. Eine Baukommission bspw. 

könnte eingeführt werden, aber nicht 

ständige. Die Mitglieder einer unter-

stellten Kommission werden nach Fach-

wissen ausgewählt. 

Klärung Zusammen-

setzung, Aufgaben und 

Kompetenzen der Fi-

nanzplanungskommis-

sion. Dies wird in Ge-

schäftsordnung GR 

und Organisationssta-

tut SP abgebildet, 

Die Finanzplanungs-

kommission ist paritä-

tisch zusammenge-

setzt. In diese nimmt 

mindestens ein Mit-

glied SP und eine 

Schulleitung Einsitz. 

Siehe Punkt 1 «Behördenorganisation» 

und die entsprechenden Bemerkungen und 

Fragen beim Thema «Einführung von un-

terstellten Kommissionen». 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Wir haben derzeit nur noch die So-

zialbehörde als eigenständige Kommis-

sion in der GO vorgesehen. Neu wäre 

auch die SP eine eigenständige Kom-

mission. Alle weiteren wurden abge-

schafft. Es gäbe mit diesen Kommissio-

nen Doppelspurigkeiten. Wo nötig wer-

den Projektteams oder beratende Kom-

missionen gebildet. Im Bereich Liegen-

schaften soll weiterhin mit beratenden 

oder unterstützenden Kommissionen ge-

arbeitet werden. Den unterstellten Kom-

missionen kommen heute auch Ent-

scheidkompetenzen zu. Bei jedem Bau 

werden Spezialisten beigezogen. Inner-

halb der Liegenschaftenverwaltung 

könnten allenfalls Personen spezifisch 

für die Schule zuständig sein. Auch eine 

Finanzplanungskommission soll aus 
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gleichen Gründen nicht gebildet wer-

den.   

GR am 14. September 2021: Wir sind in 

Bezug auf die Einsetzung von unter-

stellten Kommissionen flexibel unter 

dem Aspekt der Effizienz. Wenn eine 

unterstellte Kommission im Vergleich 

zu einer beratenden Kommission effizi-

enter ist, könnte eine solche eingeführt 

werden. Eine Baukommission bspw. 

könnte eingeführt werden, aber nicht 

ständige. Die Mitglieder einer unter-

stellten Kommission werden nach Fach-

wissen ausgewählt. 

Als Anhang zur Ge-

schäftsordnung/Orga-

nisationsstatut ist ein 

Schnittstellenpapier zu 

erarbeiten noch vor o-

der parallel zur Erar-

beitung der GO (Pro-

zessdefinition), wel-

ches die enge Zusam-

menarbeit verbindlich 

regelt. 

Dies dient der Vermeidung von Kompe-

tenzabgrenzungskonflikten und damit 

nicht zuletzt der Effizienz. 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP, ein Schnittstel-

lenpapier zu erarbeiten, einverstanden. 

Zuerst wird aber die GO erarbeitet. Die 

GO ist die oberste Verfassung. Erst spä-

ter wird ein Schnittstellenpapier erarbei-

tet. 

Finanzkompetenzen Der SP kommen die 

notwendigen Finanz-

kompetenzen zu. Im 

Bereich der Schule 

entscheidet sie als ein-

zige Behörde (ausge-

nommen gemeinsame 

Themen und Delegati-

onen); 

Die Finanzkompeten-

zen aller Behörden und 

Personen sind klar. 

Die Finanzkompeten-

zen der SP sind an die 

Finanzkompetenzen 

des GR anzupassen, 

d.h., SP und GR haben 

die gleichen finanziel-

len Kompetenzen. 

Dies wird in der GO 

geregelt. 

Es sind zwingend dieselben Finanzkompe-

tenzlimiten (bezüglich jener Finanzkom-

petenzen gemäss Mustergemeindeord-

nung) wie beim GR einzurichten. Sind die 

Kompetenzlimiten des GR und der SP 

nicht gleich hoch angesetzt bzw. die Kom-

petenzlimiten der SP niedriger als diejeni-

gen des GR, muss die SP für Beträge, wel-

che ihre Kompetenzlimite überschreiten, 

jedoch noch in derjenigen des GR liegen, 

dem GR Antrag stellen. Das bedeutet, dass 

der GR auch im Bereich der Schule eine 

Zuständigkeit erlangt. Aus unserer Sicht 

ist eine derartige Zweiteilung in der Praxis 
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nicht zielführend, erschwert die Aufgaben-

erfüllung der SP markant und ist damit 

nicht effizient. Mit Blick auf die Aufgaben 

der SP, welche ihr namentlich gestützt auf 

das Volksschulgesetz zukommen, ist aus-

serdem äusserst zweifelhaft, ob eine sol-

che «Zweiteilung» der Exekutive im Be-

reich Schule überhaupt rechtmässig ist. 

Immerhin geht das Volksschulgesetz der 

GO als Spezialgesetz vor. 

 

Die entsprechende Bestimmung in der GO 

ist folgendermassen zu formulieren (ge-

mäss Mustergemeindeordnung): 

Art. 37 Finanzbefugnisse 

1) Der Schulpflege stehen im Rahmen ih-

rer Aufgaben unübertragbar die Bewilli-

gung von im Budget nicht enthaltenen 

neuen einmaligen Ausgaben bis CHF xxx 

(gleich wie beim GR) für einen bestimmten 

Zweck, höchstens bis CHF xxx (gleich wie 

beim GR) im Jahr, und von neuen wieder-

kehrenden Ausgaben bis CHF xxx (gleich 

wie beim GR) für einen bestimmten Zweck, 

höchstens bis CHF xxx (gleich wie beim 

GR) im Jahr zu. 

2) Der Schulpflege stehen im Rahmen ih-

rer Aufgaben im Weiteren folgende Befug-

nisse zu, die in einem Erlass massvoll und 

stufengerecht übertragen werden können: 

1. der Ausgabenvollzug, 

2. die Bewilligung gebundener Ausgaben, 

3. die Bewilligung von im Budget enthalte-

nen neuen einmaligen Ausgaben bis CHF 

xxx (gleich wie beim GR) für einen be-

stimmten Zweck und neuen wiederkehren-

den Ausgaben bis CHF xxx (gleich wie 

beim GR) für einen bestimmten Zweck. 
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Zusätzlich ist eine ein-

heitliche Praxis der Fi-

nanzkompetenzen ope-

rativer Mitarbeitenden 

zu regeln. Z.B.: Ver-

bindliche Definition / 

Verankerung in der 

Geschäftsordnung des 

GR und im Organisati-

onsstatut der SP, wel-

che Rolle über welche 

Finanzkompetenzen 

verfügt (z.B. Hauswart 

Schule / Hauswart Ge-

meindeverwaltung). 

Dies noch vor oder pa-

rallel zur Erarbeitung 

der GO. 

Dies dient der Vermeidung von unter-

schiedlichen Handhabungen und damit na-

mentlich der Effizienz. 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP einverstanden. 

Der GR ist für eine sinnvolle Verein-

heitlichung und der Schaffung von kla-

ren Zuständigkeiten. Zuerst wird aber 

die GO erarbeitet. Die GO ist die 

oberste Verfassung. Erst später wird ein 

Schnittstellenpapier erarbeitet. 

Die SP kann Finanz-

kompetenzen massvoll 

und stufengerecht an 

Gremien, einzelne Be-

hördenmitglieder und 

Gemeindeangestellte 

übertragen. 

In der GO wird die 

Kompetenz zur Über-

tragung von Finanz-

kompetenzen ähnlich 

der kantonalen Mus-

terGO festgehalten. 

Siehe Vorschlag zu Art. 37 GO oben.  GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP, sofern sich die 

Übertragung im Rahmen ihrer Kompe-

tenzen bewegen, einverstanden. Welche 

Aufgaben der SP aber in der GO zuge-

wiesen werden, will der Gemeinderat 

noch nicht festlegen.   

Posteingang/Kontie-

rung/Visum 

Die Schule ist im Be-

reich Schule selbst für 

den Posteingang, die 

Kontierung und Visen 

zuständig.  

Die Belege der Schule 

werden durch die Kon-

toverantwortlichen der 

Schule kontiert. 

Dies dient der Vermeidung von Kompe-

tenzabgrenzungskonflikten und damit na-

mentlich der Effizienz. 

GR am 17. August 2021: Der GR hat 

klare Regelungen in diesem Bereich, 

welche für die ganze Gemeinde Gültig-

keit haben.  

Eine einheitliche Re-

gelung bezüglich Vi-

sumskompetenz und 

Freigabe ist zu erarbei-

ten und festzuhalten. 

Dies dient der Vermeidung von Kompe-

tenzabgrenzungskonflikten und damit na-

mentlich der Effizienz. 

GR am 17. August 2021: Der GR hat 

klare Regelungen in diesem Bereich, 

welche für die ganze Gemeinde Gültig-

keit haben.  

Die Schnittstelle 

Lohn-/Personaladmi-

nistration ist in einem 

Schnittstellenpapier als 

Dies dient der Vermeidung von Kompe-

tenzabgrenzungskonflikten und damit na-

mentlich der Effizienz. 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP, ein Schnittstel-

lenpapier zu erarbeiten, einverstanden. 

Zuerst wird aber die GO erarbeitet. Die 
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4. Liegenschaften 

Anhang zur Geschäfts-

ordnung /zum Organi-

sationsstatut beider 

Gremien noch vor oder 

parallel zur Erarbei-

tung der GO zu klären 

(Prozessdefinition). 

GO ist die oberste Verfassung. Erst spä-

ter wird ein Schnittstellenpapier erarbei-

tet. 

Thema Ziele der SP 
vorgeschlagene 

Massnahmen der 

SP 

Bemerkungen / offene Fragen von 

Seiten SP 
Haltung des GR 

Planung und Bau Die Schulraumplanung 

erfolgt nach den Be-

dürfnissen des Schul-

betriebs; 

Das Schulraumprojekt 

2020 wird erfolgreich 

zu Ende geführt.  

Die Schulraumpla-

nung ist weiterhin 

Aufgabe der SP. Sie 

stellt dem GR ent-

sprechenden Antrag.  

Es ist wichtig, dass im Bereich Schul-

raumplanung die Anträge von jenen Per-

sonen bzw. jener Behörde gestellt werden, 

die unmittelbar über das entsprechende 

Wissen verfügen. Dies dient nicht zuletzt 

der Effizienz.   

GR am 17. August 2021: Die Frage ist, 

wo die Schnittstellen liegen. Es soll kei-

nen Wissensverlust geben. Wichtig ist, 

dass für die gesamte Gemeinde gedacht 

wird. Wir werden uns am nächsten 

Workshop am 14. September 2021 dazu 

äussern. 

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die SP ist für die Schulraumpla-

nung zuständig und stellt entsprechen-

den Antrag an den GR.  

Das Schulraumprojekt 

2020 wird nicht von 

der Bildung der Ein-

heitsgemeinde tan-

giert und läuft in der 

bisherigen Form wei-

ter bis zur Vollendung 

des letzten Meilen-

steins SH Feldhof. Es 

verbleibt in der Zu-

ständigkeit der SP. 

Der GR ist erst nach 

Beendigung des 

Dies dient der effizienten Nutzung des 

bisherigen Wissens.  

GR am 14. September 2021: Mit der 

neuen GO geht das Schulraumprojekt 

2020 an den GR über. Wer das Sachge-

schäft am Schluss vertritt, entscheidet 

der GR. Der GR wird aber die SP beim 

Abschluss des Projektes beiziehen. Die 

bestehenden Projektgruppen/ -teams 

(u.a. GPT) des Schulraumprojekts 2020 

werden durch den GR in der ursprüngli-

chen Zusammensetzung und Funktion 

übernommen und weitergeführt. Dies bis 

zum Abschluss des Projekts Lindenbüel 

Spezialtrakt   (voraussichtlich bis ca. 
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Schulraumprojektes 

2020 für den Bau des 

zusätzlichen Schul-

raumes zuständig. 

2026). Der Wissenstransfer ist gewähr-

leistet. Parallelstrukturen sollen nicht be-

stehen.  

Einführung Liegen-

schaftenkommission 

als unterstellte Kom-

mission verankert in 

GO. 

Siehe Punkt 1 «Behördenorganisation» 

und die entsprechenden Bemerkungen 

und Fragen beim Thema «Einführung von 

unterstellten Kommissionen». 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Wir haben derzeit nur noch die So-

zialbehörde als eigenständige Kommis-

sion in der GO vorgesehen. Neu wäre 

auch die SP eine eigenständige Kommis-

sion. Alle weiteren wurden abgeschafft. 

Es gäbe mit diesen Kommissionen Dop-

pelspurigkeiten. Wo nötig werden Pro-

jektteams oder beratende Kommissionen 

gebildet. Im Bereich Liegenschaften soll 

weiterhin mit beratenden oder unterstüt-

zenden Kommissionen gearbeitet wer-

den. Den unterstellten Kommissionen 

kommen heute auch Entscheidkompe-

tenzen zu. Bei jedem Bau werden Spezi-

alisten beigezogen. Innerhalb der Lie-

genschaftenverwaltung könnten allen-

falls Personen spezifisch für die Schule 

zuständig sein. Auch eine Finanzpla-

nungskommission soll aus gleichen 

Gründen nicht gebildet werden.  

GR am 14. September 2021: Wir sind in 

Bezug auf die Einsetzung von unterstell-

ten Kommissionen flexibel unter dem 

Aspekt der Effizienz. Wenn eine unter-

stellte Kommission im Vergleich zu ei-

ner beratenden Kommission effizienter 

ist, könnte eine solche eingeführt wer-

den. Eine Baukommission bspw. könnte 

eingeführt werden, aber nicht ständige. 
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Die Mitglieder einer unterstellten Kom-

mission werden nach Fachwissen ausge-

wählt. 

Klärung Zusammen-

setzung, Aufgaben 

und Kompetenzen der 

Liegenschaftenkom-

mission. Dies wird in 

Geschäftsordnung GR 

und Organisationssta-

tut SP abgebildet; 

Die Liegenschaften-

kommission ist paritä-

tisch zusammenge-

setzt. In diese nimmt 

mindestens ein Mit-

glied SP und eine 

Schulleitung Einsitz. 

Siehe Punkt 1 «Behördenorganisation» 

und die entsprechenden Bemerkungen 

und Fragen beim Thema «Einführung von 

unterstellten Kommissionen». 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Wir haben derzeit nur noch die So-

zialbehörde als eigenständige Kommis-

sion in der GO vorgesehen. Neu wäre 

auch die SP eine eigenständige Kommis-

sion. Alle weiteren wurden abgeschafft. 

Es gäbe mit diesen Kommissionen Dop-

pelspurigkeiten. Wo nötig werden Pro-

jektteams oder beratende Kommissionen 

gebildet. Im Bereich Liegenschaften soll 

weiterhin mit beratenden oder unterstüt-

zenden Kommissionen gearbeitet wer-

den. Den unterstellten Kommissionen 

kommen heute auch Entscheidungskom-

petenzen zu. Bei jedem Bau werden Spe-

zialisten beigezogen. Innerhalb der Lie-

genschaftenverwaltung könnten allen-

falls Personen spezifisch für die Schule 

zuständig sein. Auch eine Finanzpla-

nungskommission soll aus gleichen 

Gründen nicht gebildet werden.  

GR am 14. September 2021: Wir sind in 

Bezug auf die Einsetzung von unterstell-

ten Kommissionen flexibel unter dem 

Aspekt der Effizienz. Wenn eine unter-

stellte Kommission im Vergleich zu ei-

ner beratenden Kommission effizienter 

ist, könnte eine solche eingeführt wer-

den. Eine Baukommission bspw. könnte 

eingeführt werden, aber nicht ständige. 

Die Mitglieder einer unterstellten Kom-

mission werden nach Fachwissen ausge-

wählt. 
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Bestehende Liegen-

schaften 

Die der Schule zur 

Verfügung stehenden 

Räume und Anlagen 

werden bedürfnisge-

recht genutzt. 

In der GO wird gere-

gelt, dass der SP der 

Entscheid über die 

Widmung, Nutzung, 

kleiner Unterhalt, Be-

trieb, Zuteilung und 

Schliessung der zur 

Verfügung stehenden 

Schulhäuser, Schul-

räume und Schulanla-

gen zukommt. 

Die entsprechende Bestimmung in der 

GO ist folgendermassen zu formulieren 

(gestützt auf die Mustergemeindeord-

nung): 

Art. 36 Allgemeine Verwaltungsbefug-

nisse 

1) Die Schulpflege ist innerhalb ihres 

Aufgabenbereichs zuständig für: 

1. die Ausführung der ihr durch die eidge-

nössische und kantonale Gesetzgebung o-

der die Behörden von Bund, Kanton und 

Bezirk übertragenen Aufgaben, soweit 

nicht andere Organe dafür zuständig 

sind, 

2. den Vollzug der Gemeindebeschlüsse, 

soweit nicht andere Organe, Behörden o-

der Personen dafür zuständig sind, 

3. die Vertretung der Gesamtheit der 

Schulen nach aussen und die Bestimmung 

der rechtsverbindlichen Unterschriften, 

4. die Führung von Prozessen mit dem 

Recht auf Stellvertretung, 

5. die Leitung und Beaufsichtigung der 

Schulen der öffentlichen Volksschule, so-

weit nicht andere Organe dafür zuständig 

sind, 

6. die Schaffung von Stellen für gemeinde-

eigene Lehrpersonen und der übrigen 

Stellen im Schulbereich, soweit nicht die 

Stimmberechtigten zuständig sind und so-

weit damit nicht neue Aufgaben begründet 

werden, für die neue Ausgaben zu bewilli-

gen sind, 

7. die Aufteilung der vom Kanton in Voll-

zeiteinheiten zugeordneten Stellen für 

Lehrpersonen und Schulleitungen der öf-

fentlichen Volksschule in einem Stellen-

plan, 

GR am 17. August 2021: Wir werden 

uns am nächsten Workshop am 14. Sep-

tember 2021 dazu äussern. 

GR am 14. September 2021: Im Sinne 

einer einheitlichen Regelung sowie 

Handhabung ist der GR für die Wid-

mung, Nutzung, kleiner Unterhalt, Be-

trieb, Zuteilung und Schliessung aller 

Gebäude, Räume und Anlagen zustän-

dig.  
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8. die Genehmigung der Schulpro-

gramme, 

9. den Abschluss und die Änderung von 

Anschluss- und Zusammenarbeitsverträ-

gen mit anderen Gemeinden, soweit diese 

den Bereich Schule und Bildung betreffen 

und nicht die Gemeindeversammlung o-

der Urne dafür zuständig ist, 

10. die Vorberatung der Geschäfte der 

Gemeindeversammlung und der Urnenab-

stimmung und die Antragsstellung hierzu. 

11. Der Entscheid über Widmung, Nut-

zung, kleiner und kurzfristiger Unterhalt, 

Betrieb, Zuteilung und Schliessung der 

zur Verfügung stehenden der Schulhäu-

ser, Schulräume und weiteren Schulanla-

gen. 

In der GO wird gere-

gelt, dass die SP für 

den Erlass von Benüt-

zungsvorschriften, 

Gebühren für die 

Schulanlagen und 

Vorschriften über die 

Ordnung an den 

Schulen zuständig ist.  

Die entsprechende Bestimmung in der 

GO ist folgendermassen zu formulieren 

(gestützt auf die Mustergemeindeord-

nung): 

Art. 34 Rechtsetzungsbefugnisse 

Die Schulpflege ist in ihrem Aufgabenbe-

reich zuständig für den Erlass und die Än-

derung von weniger wichtigen Rechtssät-

zen. Dazu gehören insbesondere Bestim-

mungen: 

1. im Organisationsstatut, 

2. zu den Rahmenbedingungen für die 

Schulprogramme, 

3. über die Organisation der Schulpflege 

sowie ihr unterstellter Behörden und Per-

sonen, 

4. zu den Anstellungsbedingungen ihr un-

terstellter Personen; 

5. über die Aufgabenübertragung an Ge-

meindeangestellte im Rahmen von Art. 31 

GO, 

GR am 17. August 2021: Wir werden 

uns am nächsten Workshop am 14. Sep-

tember 2021 dazu äussern. 

GR am 7. September 2021: Im Sinne ei-

ner einheitlichen Regelung und Handha-

bung ist der GR für den Erlass von Be-

nützungsvorschriften, Gebühren sämtli-

cher Gebäude, Räume sowie Anlagen 

zuständig.  

GR am 14. September 2021: Der Be-

reich der Benützungsvorschriften und 

Gebühren für die Benutzung soll einheit-

lich durch den GR geregelt werden (Ziff. 

6). Die Ordnung der Schulen liegt in der 

Kompetenz der SP (Ziff. 7). 

Die entsprechende Bestimmung in der 

GO ist folgendermassen zu formulieren 

(gestützt auf die Mustergemeindeord-

nung): 

Art. 34 Rechtsetzungsbefugnisse 

Die Schulpflege ist in ihrem Aufgaben-

bereich zuständig für den Erlass und die 
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6. über Benützungsvorschriften und über 

Gebühren für die Benutzung von Schulan-

lagen, 

7. betreffend die Ordnung an den Schu-

len, 

8. über Gegenstände, die nicht in die Zu-

ständigkeit der Gemeindeversammlung o-

der einer anderen Gemeindebehörde fal-

len. 

 

Änderung von weniger wichtigen 

Rechtssätzen. Dazu gehören insbeson-

dere Bestimmungen: 

1. im Organisationsstatut, 

2. zu den Rahmenbedingungen für die 

Schulprogramme, 

3. über die Organisation der Schulpflege 

sowie ihr unterstellter Behörden und 

Personen, 

4. zu den Anstellungsbedingungen ihr 

unterstellter Personen; 

5. über die Aufgabenübertragung an Ge-

meindeangestellte im Rahmen von Art. 

31 GO, 

6. betreffend die Ordnung an den Schu-

len, 

7. über Gegenstände, die nicht in die Zu-

ständigkeit der Gemeindeversammlung 

oder einer anderen Gemeindebehörde 

fallen. 

Unterhalt Nutzung der Syner-

gien; 

Die SP bleibt im Be-

reich des kleinen Un-

terhalts flexibel, es 

wird aber dennoch 

eine einheitliche Un-

terhaltsstrategie gelebt.  

Kleiner, kurzfristiger 

Unterhalt bei der 

Schule. Klärung Auf-

gaben und Kompeten-

zen, Regelung in GO, 

Geschäftsordnung GR 

und Organisationssta-

tut SP. 

Siehe Art. 36 GO oben. GR am 17. August 2021: Dies liegt in 

der Finanzkompetenz der Hauswarte. Es 

soll keine Schattenverwaltung geben, 

sondern schlanke Strukturen. Wir wer-

den uns am nächsten Workshop am 14. 

September 2021 weiter dazu äussern. 

GR am 7. September 2021: Die heute 

geltende Regelung (Organisationsregle-

ment) der Politischen Gemeinde ist für 

die Einheitsgemeinde verbindlich (evtl. 

Ergänzungen nötig).  

GR am 14. September 2021: Der GR 

bzw. die Liegenschaftenabteilung soll 

dafür zuständig sein. Dies ist eine Frage 

der Effizienz. Die Schulleitungen sollen 

kein Weisungsrecht gegenüber den 

Hauswarten erhalten. Das Weisungs-

recht muss klar zugeordnet sein.   



 

Seite 21 

Grosser, langfristiger 

Unterhalt: Gemein-

same Aufgabe. Schaf-

fung einer Liegen-

schaftenkommission, 

Klärung Aufgaben 

und Kompetenzen, 

Regelung in GO, Ge-

schäftsordnung GR 

und Organisationssta-

tut SP. 

Siehe Punkt 1 «Behördenorganisation» 

und die entsprechenden Bemerkungen 

und Fragen beim Thema «Einführung von 

unterstellten Kommissionen». 

GR am 17. August 2021: Wir sind mit 

dem Vorschlag der SP nicht einverstan-

den. Wir haben derzeit nur noch die So-

zialbehörde als eigenständige Kommis-

sion in der GO vorgesehen. Neu wäre 

auch die SP eine eigenständige Kommis-

sion. Alle weiteren wurden abgeschafft. 

Es gäbe mit diesen Kommissionen Dop-

pelspurigkeiten. Wo nötig werden Pro-

jektteams oder beratende Kommissionen 

gebildet. Im Bereich Liegenschaften soll 

weiterhin mit beratenden oder unterstüt-

zenden Kommissionen gearbeitet wer-

den. Den unterstellten Kommissionen 

kommen heute auch Entscheidungskom-

petenzen zu. Bei jedem Bau werden Spe-

zialisten beigezogen. Innerhalb der Lie-

genschaftenverwaltung könnten allen-

falls Personen spezifisch für die Schule 

zuständig sein. Auch eine Finanzpla-

nungskommission soll aus gleichen 

Gründen nicht gebildet werden.   

GR am 14. September 2021: Wir sind in 

Bezug auf die Einsetzung von unterstell-

ten Kommissionen flexibel unter dem 

Aspekt der Effizienz. Wenn eine unter-

stellte Kommission im Vergleich zu ei-

ner beratenden Kommission effizienter 

ist, könnte eine solche eingeführt wer-

den. Eine Baukommission bspw. könnte 

eingeführt werden, aber nicht ständige. 

Die Mitglieder einer unterstellten Kom-

mission werden nach Fachwissen ausge-

wählt. 

Einheitliches Strate-

gieverfahren auch im 

Bereich der Liegen-

schaften (nicht nur 

auf den Unterhalt be-

zogen, sondern auch 

Dies dient der effizienten Nutzung des 

bisherigen Wissens, vermeidet Fehlent-

scheide und ist effizient. 

GR am 17. August 2021: Wir werden 

uns am nächsten Workshop am 14. Sep-

tember 2021 dazu äussern. 
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die gesamte Liegen-

schaftenstrategie). 

GR am 7. September 2021: Der GR ist 

für die Strategie der Liegenschaften ge-

samthaft abschliessend zuständig.  

GR 14. September 2021: Die Schule 

wird in alle strategischen Fragen im Be-

reich der Liegenschaften (und Räume) 

einbezogen, die sie betrifft oder betref-

fen könnte.  

Die Schule führt die 

Hauswarte und die 

Liegenschaften-Abtei-

lung der Schule. 

Die Hauswarte sind dem Schulbetrieb be-

deuten näher, als dem Gemeindebetrieb. 

Ausserdem ist eine Anstellung und Füh-

rung der für die Schule zuständigen Haus-

warte durch den GR bzw. den Gemeinde-

schreiber äusserst unpraktisch. Beiden 

fehlt naturgemäss die Nähe zu den Schul-

anlagen. Aber genau diese ist zwingend 

notwendig, um überhaupt einen wirkungs-

vollen Hausdienst gewährleisten zu kön-

nen. Auch ist eine Führung der Hauswarte 

ohne direkte Zusammenarbeit kaum zu 

bewerkstelligen. Es stellen sich bspw. im 

Bereich MAB diverse Fragen. Ausserdem 

sind komplexe Fragen bezüglich des Wei-

sungsrechts zu klären. Darf die SL Wei-

sungen erteilen? Gestützt auf welche 

rechtliche Grundlage? Was passiert bspw. 

bei einer Weigerung der Hauswarte, eine 

Weisung der SL umzusetzen? Muss die 

SL dann an den Gemeindeschreiber ge-

langen? Im schlimmsten Fall muss diese 

dann beide Seiten anhören und umgehend 

selbst entscheiden, was ein massgeblicher 

administrativer Aufwand und wesentliche 

zeitliche Verzögerungen nach sich ziehen. 

Sollte aber der SL kein Weisungsrecht zu-

kommen, wird es noch komplizierter. 

Dann muss die SL immer zuerst an den 

Gemeindeschreiber gelangen. Eine solche 

Konstellation ist alles andere als effizient. 

GR am 17. August 2021: Die Hauswarte 

sollen an einer Stelle der Gemeinde ge-

führt werden, mit entsprechender Spezi-

alisierung.  

 



 

Seite 23 

 

5. Verkehr und Schulwege 

Der Stellenbeschrieb 

wird durch die Schule 

erlassen. Dies wird in 

der Geschäftsordnung 

GR / im Organisati-

onsstatut SP und der 

PVO festgehalten. 

Siehe Bemerkungen oben.  GR am 17. August 2021: Die Hauswarte 

sollen an einer Stelle der Gemeinde ge-

führt werden, mit entsprechender Spezi-

alisierung.  

Hauswarte Die Hauswarte kennen 

die Bedürfnisse vor 

Ort und können 

schnell auf diese rea-

gieren. Es bestehen 

kurze Reaktionswege; 

Die Hauswarte kennen 

die Kultur der Schule; 

Das Knowhow der 

Schule wird genutzt. 

Die Anstellung / Ent-

lassung der Haus-

warte erfolgt durch 

die Schule. Dies wird 

in der GO und in der 

Geschäftsordnung GR 

/ im Organisationssta-

tut SP festgehalten. 

Siehe Bemerkungen oben. GR am 17. August 2021: Die Hauswarte 

sollen an einer Stelle der Gemeinde ge-

führt werden, mit entsprechender Spezi-

alisierung.  

Die Schule macht das 

Angebot, die Haus-

warte der Gemeinde 

ebenfalls zu führen. 

Siehe Bemerkungen oben. GR am 17. August 2021: Die Hauswarte 

sollen an einer Stelle der Gemeinde ge-

führt werden, mit entsprechender Spezi-

alisierung.  

Thema Ziele der SP 
vorgeschlagene 

Massnahmen der 

SP 

Bemerkungen / offene Fragen von 

Seiten SP 
Haltung des GR 

Verkehr und Schul-

wege 

Engere, gemeinsame 

Zusammenarbeit be-

treffend Verkehr, 

Schulwege / Schul-

wegsicherheit. 

Es werden weiterhin 

Schulwegkonzepte 

durch die Schule er-

stellt. 

Dies dient der Nutzung von entsprechen-

dem Wissen und damit nicht zuletzt auch 

der Effizienz. 

GR am 14. September 2021: Der GR 

entscheidet darüber. Die SP stellt die-

sem Antrag.  

Die Schule soll weiter-

hin über Schuleintei-

lungen und den damit 

verbunden Schulwe-

gen frei entscheiden 

können. 

Dies dient Nutzung von entsprechendem 

Wissen und damit nicht zuletzt auch der 

Effizienz. 

 

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die Schule soll weiterhin über 

Schuleinteilungen und den damit ver-

bunden Schulwegen frei entscheiden 

können. 



 

Seite 24 

 

  

Die Ausgabenbewilli-

gung betreffend Schul-

weg soll auch in der 

Einheitsgemeinde wei-

terhin der Schule un-

terliegen. 

Es soll keine entsprechende Ausnahme 

vorgesehen werden. Der SP sollen die not-

wendigen Finanzkompetenzen zukom-

men. Siehe auch oben zum Thema «Fi-

nanzkompetenzen.» 

GR am 14. September 2021: Der GR 

entscheidet über bauliche Massnahmen 

in Bezug auf den Schulweg (Gemein-

destrassen). Die SP stellt hier Antrag. 

Im Übrigen wie bspw. im Bereich 

Schulbus, Pedibus, Taxi etc. ist die SP 

zuständig. Ihr kommen die notwendigen 

Finanzkompetenzen zu, wie unter 

Thema 3 besprochen und entsprechend 

in der GO definiert. 

Miteinbezug der 

Schule in Bau- und 

Strassenbauprojekte, 

welche die Schule/ 

Schulwege tangieren. 

Dies dient Nutzung von entsprechendem 

Wissen und damit nicht zuletzt auch der 

Effizienz. 

 

GR am 14. September 2021: Mit dem 

Vorschlag der SP sind wir einverstan-

den. Die Schule wird in alle Bau- und 

Strassenbauprojekte einbezogen, welche 

die Schule und Schulwege tangieren. 

Schaffung gemeinsa-

mer Arbeitsgefässe. 

Dies dient Nutzung von entsprechendem 

Wissen und damit nicht zuletzt auch der 

Effizienz. 

GR am 14. September 2021: Mit dem 

Vorschlag der SP sind wir einverstan-

den. Es werden gemeinsame Arbeitsge-

fässe geschaffen. 

Ganzheitliche Anpas-

sung der Abläufe der 

Gemeinde noch vor o-

der parallel zur Erar-

beitung der GO. 

Dies dient namentlich der Effizienz. GR am 14. September 2021: Wir sind 

mit dem Vorschlag der SP nicht einver-

standen. Zuerst wird die GO erarbeitet. 

 

SP, Schulleitung bzw. 

Leitung Bildung haben 

Einsitz zu nehmen in 

den jeweiligen Ar-

beitsgruppen oder 

Kommissionen.  

Dies dient Nutzung von entsprechendem 

Wissen und damit nicht zuletzt auch der 

Effizienz. 

GR am 14. September 2021: Wir sind 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die SP, Schulleitung bzw. Leitung 

Bildung nehmen Einsitz in den jeweili-

gen Arbeitsgruppen oder beratenden und 

unterstellten Kommissionen. 



 

Seite 25 

6. Soziales, Kinder- und Jugendarbeit 

Thema Ziele der SP 
vorgeschlagene 

Massnahmen der 

SP 

Bemerkungen / offene Fragen von 

Seiten SP 
Haltung des GR 

Soziales, Kinder- 

und Jugendarbeit 

Betreuungsangebot 

durch Zusammen-

schluss optimieren 

und besser vernetzen; 

Bessere Vereinbarkeit 

Familie und Beruf; 

Attraktives Angebot 

für Eltern; 

- Eine für die Ge-

meinde gewinn-

bringende Zu-

sammenarbeit; 

- Durch gezielte 

Förderung das 

Kind auf Kinder-

garten/Schule 

vorbereiten und 

dadurch den 

schulischen Er-

folg ermöglichen;                                 

- Pädagogische Be-

ratungsstelle 

(Schulpsycholo-

gischer Dienst, 

Schulsozialarbeit, 

Sonderpädago-

gik) als Schnitt-

stelle zwischen 

Schule und Fami-

lie (ergänzt durch 

Vernetzung mit 

Familienzent-

rum/KJAV bei 

Bedarf); 

Die Kinder- und Ju-

gendarbeit (Kinderbe-

treuung, Förderung, 

Sucht- und Gewalt-

prävention etc.), ist in 

der GO der Schule zu-

zuweisen. Kinder und 

Jugendliche von 0 – 

18 Jahren sollen mög-

lichst durch eine 

Hand betreut werden.  

Die SP ist näher am Thema. Die Aufga-

benübertragung dient der besseren Nut-

zung von entsprechendem Wissen und da-

mit nicht zuletzt auch der Effizienz. 

Bestimmung in der GO ist folgendermas-

sen zu formulieren (gestützt auf die Mus-

tergemeindeordnung): 

Art. 30 Aufgaben 

Die Schulpflege führt die Kindergarten-, 

die Primar- und die Sekundarstufe der öf-

fentlichen Volksschule und nimmt weitere 

Aufgaben und Befugnisse im Bereich 

Schule und Bildung wahr, soweit nicht an-

dere Organe zuständig sind. Zu den weite-

ren Aufgaben gehören namentlich die 

Kinder- und Jugendarbeit sowie die Füh-

rung von Tagesstrukturen. 

GR am 14. September 2021: Es besteht 

das Dreiecksverhältnis Schule, Eltern 

und Freunde. Es ist im Bereich der Ju-

gendarbeit wichtig, dass der Bereich 

Freunde nicht mit der Schule vermischt 

wird. Die Präventionsarbeit erfolgt von 

Baby bis zum Rentner und daher ist es 

schwierig, dies der Schule zu übertra-

gen. Die Kinderbetreuung im Vorschul-

alter ist privat organisiert. Die Gemeinde 

erteilt die Bewilligungen. Es existiert ein 

Reglement über die Subventionierung. 

Momentan kontrolliert dies jemand ex-

ternes. Sobald die Kinder in der Schule 

sind, existiert für diese ein Tageshort der 

politischen Gemeinde und die Schüler-

horte der Schulgemeinde. Die Schule 

macht hier nur das gesetzliche Mini-

mum. Tagesfamilien laufen ähnlich wie 

die Kitas. Wir sprechen auch hier die 

Bewilligungen und Subventionsbeiträge. 

Aus Sicht des GR ist es nicht sinnvoll, 

dass dies alles im Bildungsressort oder 

bei der Schule angesiedelt wird. Bei der 

Frühförderung und der Mütter-/Väterbe-

ratung sieht der GR die Möglichkeit ei-

ner Angliederung bei der Bildung. Auf-

gaben sollen dort gelöst werden, wo sie 

am effizientesten gelöst werden können. 

Wenn dies bei der Bildung oder der 

Schule der Fall ist, dann soll es dort an-

gegliedert werden. Allenfalls gibt es ein 

neues Ressort Gesellschaft. Die Tages-

betreuung könnte der Schule angeglie-

dert werden. Der GR kann hier aber kein 
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- Sucht- und Gewalt-

prävention; 

- Die berufliche Ori-

entierung stellt auf 

der Sekundarstufe 

ein zentrales 

Thema dar. Die 

Lehrpersonen be-

gleiten, beraten 

und unterstützen 

die Schülerinnen 

und Schüler in ih-

rer Berufswahl; 

- IV-Anmeldung im 

Frühbereich und 

zur Unterstützung 

einer erstmaligen 

beruflichen Ausbil-

dung kann durch 

die Schule frühzei-

tig aufgegleist wer-

den. 

abschliessendes Votum geben. Für den 

Schülerhort soll aber definitiv weiterhin 

die SP zuständig sein. 

Gemeinsame Themen 

werden im Rahmen 

gemeinsamer Projekte 

angegangen. 

Dies dient dem Wissensaustausch, besse-

rer und einheitlicherer Lösungen sowie 

damit nicht zuletzt auch der Effizienz. 

GR am 14. September 2021. Mit dem 

Vorschlag der SP sind wir einverstan-

den. Gemeinsame Themen werden im 

Rahmen gemeinsamer Projekte ange-

gangen. 

Massnahmen bei 

Schulabgänger ohne 

Anschlusslösung oder 

bei Lehrabbruch 

 die Schule könnte 

auch diesen Bereich 

übernehmen. 

Dies dient der besseren Nutzung von ent-

sprechendem Wissen und der Effizienz. 

 

GR am 14. September 2021: Wir haben 

eine sehr erfolgreiche Arbeitsintegration 

in der Gemeinde. Dies müssen wir noch-

mals gemeinsam anschauen.  

Klärung gegenseitiger 

Dienstleistungen durch 

verbindliche Regelun-

gen der Aufgaben, 

Kompetenzen und 

Verantwortung in der 

Geschäftsordnung des 

GR und im Organisati-

onsstatut der SP noch 

vor oder parallel zur 

Erarbeitung der GO. 

Dies dient der Vermeidung von Kompe-

tenzabgrenzungskonflikten und damit der 

Effizienz. 

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP nicht einver-

standen. Zuerst wird die GO erarbeitet. 

Die Koordinations-

stelle Bildungsnetz-

werk Volketswil wird 

organisatorisch der 

Schule angehängt.  

Konsequenz der Aufgabenübertragung an 

die SP.  

 

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die Koordinationsstelle Bildungs-

netzwerk Volketswil wird organisato-

risch der Schule angehängt. 
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7. Personalwesen und IT 

Thema Ziele der SP 
vorgeschlagene 

Massnahmen der 

SP 

Bemerkungen / offene Fragen von 

Seiten SP 
Haltung des GR 

Personalwesen all-

gemein 

Die Gemeinde Vol-

ketswil ist auch als 

Einheitsgemeinde eine 

attraktive Arbeitgebe-

rin;  

Der GR ist für die ge-

meindeeigenen Mitar-

beitenden zuständig, 

die SP für alle Mitar-

beitenden im Bereich 

Schule. 

Folgende Verantwor-

tungen sind der SP in 

der GO zuzuweisen: 

- Anstellungen al-

ler Art (SV, SL, 

LP, weitere bspw. 

Logo), inklusive 

einer Leitung Bil-

dung, 

- Schaffung und 

Aufhebung von 

gemeindeeigenen 

Stellen, 

- Erlass Organisati-

onsstatuts und 

Personalregle-

ment. 

Gestützt auf §§ 41 a Abs. 2 und 42 Abs. 3 

lit. b VSG.  

Die entsprechenden Bestimmungen in der 

GO sind folgendermassen zu formulieren 

(gestützt auf die Mustergemeindeord-

nung): 

 

Art. 33 Wahl- und Anstellungsbefugnisse 

Die Schulpflege ernennt und stellt an: 

1. die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter, 

2. die Leitung Bildung, 

3. die Schulverwalterin bzw. den Schul-

verwalter,  

4. die Lehrpersonen, 

5. die Schulärztin bzw. den Schularzt, 

6. die Schulzahnärztin bzw. den Schul-

zahnarzt, 

7. die Hauswarte, 

8. den Schulinformatiker bzw. die Schu-

linformatikerin, 

9. die weiteren Angestellten im Schulbe-

reich. 

 

Art. 34 Rechtsetzungsbefugnisse 

Die Schulpflege ist in ihrem Aufgabenbe-

reich zuständig für den Erlass und die Än-

derung von weniger wichtigen Rechtssät-

zen. Dazu gehören insbesondere Bestim-

mungen: 

1. im Organisationsstatut, 

2. zu den Rahmenbedingungen für die 

Schulprogramme, 

GR am 14. September 2021: Die Ge-

meinde soll ein attraktiver Arbeitgeber 

sein. Für die Hauswarte soll der GR zu-

ständig sein. Der GR soll die Schulver-

waltung anstellen. Im Übrigen ist der 

GR mit dem Vorschlag der SP einver-

standen.  

Die entsprechenden Bestimmungen in 

der GO sind nach Meinung des GR fol-

gendermassen zu formulieren (gestützt 

auf die Mustergemeindeordnung): 

 

Art. 33 Wahl- und Anstellungsbefugnisse 

Die Schulpflege ernennt und stellt an: 

1. die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter, 

2. die Leitung Bildung, 

3. die Lehrpersonen, 

4. die Schulärztin bzw. den Schularzt, 

5. die Schulzahnärztin bzw. den Schul-

zahnarzt, 

6. den Schulinformatiker bzw. die Schul-

informatikerin, 

7. die weiteren Angestellten im Schul-be-

reich. 

 

Art. 34 Rechtsetzungsbefugnisse 

Die Schulpflege ist in ihrem Aufgaben-

bereich zuständig für den Erlass und die 

Änderung von weniger wichtigen 

Rechtssätzen. Dazu gehören insbeson-

dere Bestimmungen: 

1. im Organisationsstatut, 
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3. über die Organisation der Schulpflege 

sowie ihr unterstellter Behörden und Per-

sonen, 

4. zu den Anstellungsbedingungen ihr un-

terstellter Personen; 

5. über die Aufgabenübertragung an Ge-

meindeangestellte im Rahmen von Art. 31 

GO, 

6. über Benützungsvorschriften und über 

Gebühren für die Benutzung von Schulan-

lagen, 

7. betreffend die Ordnung an den Schulen, 

8. über Gegenstände, die nicht in die Zu-

ständigkeit der Gemeindeversammlung o-

der einer anderen Gemeindebehörde fal-

len. 

 

Art. 36 Allgemeine Verwaltungsbefug-

nisse 

1) Die Schulpflege ist innerhalb ihres Auf-

gabenbereichs zuständig für: 

1. die Ausführung der ihr durch die eidge-

nössische und kantonale Gesetzgebung o-

der die Behörden von Bund, Kanton und 

Bezirk 

übertragenen Aufgaben, soweit nicht an-

dere Organe dafür zuständig sind, 

2. den Vollzug der Gemeindebeschlüsse, 

soweit nicht andere Organe, Behörden o-

der Personen dafür zuständig sind, 

3. die Vertretung der Gesamtheit der 

Schulen nach aussen und die Bestimmung 

der rechtsverbindlichen Unterschriften, 

4. die Führung von Prozessen mit dem 

Recht auf Stellvertretung,5. die Leitung 

und Beaufsichtigung der Schulen der öf-

fentlichen Volksschule, soweit nicht an-

dere Organe dafür zuständig sind, 

2. zu den Rahmenbedingungen für die 

Schulprogramme, 

3. über die Organisation der Schulpflege 

sowie ihr unterstellter Behörden und 

Personen, 

4. zu den Anstellungsbedingungen ihr 

unterstellter Personen; 

5. über die Aufgabenübertragung an Ge-

meindeangestellte im Rahmen von Art. 

31 GO, 

6. betreffend die Ordnung an den Schu-

len 

7. über Gegenstände, die nicht in die Zu-

ständigkeit der Gemeindeversammlung 

oder einer anderen Gemeindebehörde 

fallen. 

 

Art. 36 Allgemeine Verwaltungsbefug-

nisse 

1) Die Schulpflege ist innerhalb ihres 

Aufgabenbereichs zuständig für: 

1. die Ausführung der ihr durch die eid-

genössische und kantonale Gesetzge-

bung oder die Behörden von Bund, Kan-

ton und Bezirk 

übertragenen Aufgaben, soweit nicht an-

dere Organe dafür zuständig sind, 

2. den Vollzug der Gemeindebeschlüsse, 

soweit nicht andere Organe, Behörden 

oder Personen dafür zuständig sind, 

3. die Vertretung der Gesamtheit der 

Schulen nach aussen und die Bestim-

mung der rechtsverbindlichen Unter-

schriften, 

4. die Führung von Prozessen mit dem 

Recht auf Stellvertretung, 

5. die Leitung und Beaufsichtigung der 

Schulen der öffentlichen Volksschule, 
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5. die Leitung und Beaufsichtigung der 

Schulen der öffentlichen Volksschule, so-

weit nicht andere Organe dafür zuständig 

sind, 

6. die Schaffung von Stellen für gemeinde-

eigene Lehrpersonen und der übrigen 

Stellen im Schulbereich, soweit nicht die 

Stimmberechtigten zuständig sind und so-

weit damit nicht neue Aufgaben begründet 

werden, für die neue Ausgaben zu bewilli-

gen sind, 

7. die Aufteilung der vom Kanton in Voll-

zeiteinheiten zugeordneten Stellen für 

Lehrpersonen und Schulleitungen der öf-

fentlichen Volksschule in einem Stellen-

plan, 

8. die Genehmigung der Schulpro-

gramme, 

9. den Abschluss und die Änderung von 

Anschluss- und Zusammenarbeitsver-trä-

gen mit anderen Gemeinden, soweit diese 

den Bereich Schule und Bildung betreffen 

und nicht die Gemeindeversammlung oder 

Urne dafür zuständig ist, 

10. die Vorberatung der Geschäfte der 

Gemeindeversammlung und der Urnenab-

stimmung und die Antragsstellung hiezu. 

11. Der Entscheid über Widmung, Nut-

zung, kleiner und kurzfristiger Unterhalt, 

Betrieb, Zuteilung und Schliessung der 

zur Verfügung stehenden der Schulhäu-

ser, Schulräume und Schulanlagen. 

 

Art. 38 Leitung Bildung 

1) In der Gemeinde Volketswil besteht 

eine Leitung Bildung. 

2) Das Organisationsstatut regelt die Auf-

gaben und Kompetenzen der Leitung Bil-

dung. 

soweit nicht andere Organe dafür zu-

ständig sind, 

6. die Schaffung von Stellen für gemein-

deeigene Lehrpersonen und der übrigen 

Stellen im Schulbereich, soweit nicht die 

Stimmberechtigten zuständig sind und 

soweit damit nicht neue Aufgaben be-

gründet werden, für die neue Ausgaben 

zu bewilligen sind, 

7. die Aufteilung der vom Kanton in 

Vollzeiteinheiten zugeordneten Stellen 

für Lehrpersonen und Schulleitungen 

der öffentlichen Volksschule in einem 

Stellenplan, 

8. die Genehmigung der Schulpro-

gramme, 

9. den Abschluss und die Änderung von 

Anschluss- und Zusammenarbeitsver-

trägen mit anderen Gemeinden, soweit 

diese den Bereich Schule und Bildung 

betreffen und nicht die Gemeindever-

sammlung oder Urne dafür zuständig ist, 

10. die Vorberatung der Geschäfte der 

Gemeindeversammlung und der Urnen-

abstimmung und die Antragsstellung 

hiezu. 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 Leitung Bildung 

1) In der Gemeinde Volketswil besteht 

eine Leitung Bildung. 

2) Das Organisationsstatut regelt die 

Aufgaben und Kompetenzen der Leitung 

Bildung. 
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Die PVO nimmt auf 

die schulischen Eigen-

heiten Rücksicht. 

- Wichtige Frage-

stellungen für 

kommunales 

Schulpersonal 

mit pädagogi-

scher Funktion, 

- Attraktive Arbeit-

geberin (Konzept 

AG Attraktivität). 

Das entsprechende bei der SP vorhandene 

Wissen wird sinnvoll umsetzt. Auf schuli-

sche Eigenheiten wird Rücksicht genom-

men. Rechtsfallen und damit hohe Kosten 

werden vermieden. Dies ist effektiv. Dem 

Prinzip der Effizienz wird damit ebenfalls 

nachgekommen.   

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die PVO nimmt auf die schulischen 

Eigenheiten Rücksicht. 

Was sind das für Eigenheiten der 

Schule? Welche müssen speziell berück-

sichtigt werden? 

Die PVO sieht vor, 

dass die SP Pflichten-

hefte und Einreihun-

gen der Mitarbeiten-

den selbständig be-

schliesst. 

Dies ergibt sich bereits aus der Anstel-

lungskompetenz.  

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die PVO sieht vor, dass die SP 

Pflichtenhefte und Einreihungen der 

Mitarbeitenden selbständig beschliesst. 

Diese regelt aber nur das Anstellungs-

verhältnis der kommunalen Angestellten 

der Schule, also ausgenommen Haus-

warte und die Angestellten der Schulver-

waltung. 

Die PVO sieht eben-

falls vor, dass die SP 

ein eigenes Personal-

reglement erlässt. 

Zwingend. Vgl. auch §§ 41 a Abs. 2 und 

42 Abs. 3 lit. b VSG und Art. 34 Ziff. 4 

GO. 

Das entsprechende bei der SP vorhandene 

Wissen wird sinnvoll umsetzt. Auf schuli-

sche Eigenheiten wird Rücksicht genom-

men. Rechtsfallen und damit hohe Kosten 

werden vermieden. Dies ist effektiv. Dem 

Prinzip der Effizienz wird damit ebenfalls 

nachgekommen.   

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die PVO sieht vor, dass die SP ein 

eigenes Personalreglement erlässt. Die-

ses regelt aber nur das Anstellungsver-

hältnis der kommunalen Angestellten 

der Schule, also ausgenommen Haus-

warte und die Angestellten der Schulver-

waltung.  

Die SP und die Schul-

mitarbeitenden müssen 

bei der Überarbeitung 

der PVO eng einbezo-

gen werden. 

Das entsprechende bei der SP vorhandene 

Wissen wird sinnvoll umsetzt. Auf schuli-

sche Eigenheiten wird Rücksicht genom-

men. Rechtsfallen und damit hohe Kosten 

werden vermieden. Dies ist effektiv. Dem 

Prinzip der Effizienz wird damit ebenfalls 

nachgekommen.   

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die Schulmitarbeitenden werden 

bei der Überarbeitung der PVO eng ein-

bezogen. (analog der Mitarbeitenden der 

Politischen Gemeinde, paritätische Ar-

beitsgruppe) 
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Gemeinsame Ausar-

beitung der PVO noch 

vor oder während der 

Erarbeitung der GO. 

Aus Sicht der SP sinnvoll.   GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP nicht einver-

standen. Zuerst wird die GO erarbeitet. 

Die Geschäftsordnung 

des GR und das Orga-

nisationsstaut der SP 

sehen vor, dass die SP 

Pflichtenhefte und 

Einreihungen der Mit-

arbeitenden selbstän-

dig beschliesst.  

Dies ergibt sich bereits aus der Anstel-

lungskompetenz. 

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die Geschäftsordnung des GR und 

das Organisationsstaut der SP sehen vor, 

dass die SP Pflichtenhefte und Einrei-

hungen der Mitarbeitenden selbständig 

beschliesst. Dies aber nur für die kom-

munalen Angestellten der Schule, also 

ausgenommen Hauswarte und die Ange-

stellten der Schulverwaltung. 

Die SP kann Gemein-

deangestellten Aufga-

ben, Kompetenzen und 

Verantwortung dele-

gieren. 

In der GO wird das 

Recht auf Übertragung 

von Aufgaben an Ge-

meindeangestellte ex-

plizit festgehalten. 

Übliche Bestimmung. Alles andere wäre 

nicht effizient.  

 

Die entsprechende Bestimmung in der 

GO ist folgendermassen zu formulieren 

(gestützt auf die Mustergemeindeord-

nung): 

Art. 31 Aufgabenübertragung an Gemein-

deangestellte 

1) Die Schulpflege kann Gemeindeange-

stellten, inklusive den Schulleitungen, be-

stimmte Aufgaben zur selbständigen Erle-

digung übertragen. Ein Erlass regelt die 

Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse 

im Rahmen des Volksschulrechts. 

2) Anordnungen der Schulleitung, der 

Leitung Bildung oder anderer Gemeinde-

angestellter müssen nicht schriftlich be-

gründet werden. Sie erwachsen in Rechts-

kraft, wenn nicht innert zehn Tagen eine 

Neubeurteilung durch die Schulpflege 

verlangt wird. 

 

Vgl. auch Art. 34 oben.  

GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den.  

Die entsprechende Bestimmung in der 

GO ist folgendermassen zu formulieren 

(gestützt auf die Mustergemeindeord-

nung): 

Art. 31 Aufgabenübertragung an Ge-

meindeangestellte 

1) Die Schulpflege kann Gemeindeange-

stellten, inklusive den Schulleitungen, 

bestimmte Aufgaben zur selbständigen 

Erledigung übertragen. Ein Erlass re-

gelt die Aufgaben und Entscheidungsbe-

fugnisse im Rahmen des Volksschul-

rechts. 

2) Anordnungen der Schulleitung, der 

Leitung Bildung oder anderer Gemein-

deangestellter müssen nicht schriftlich 

begründet werden. Sie erwachsen in 

Rechtskraft, wenn nicht innert zehn Ta-

gen eine Neubeurteilung durch die 

Schulpflege verlangt wird. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 

IT Es besteht weiterhin 

eine leistungsfähige 

IT, die auf die Nutzer 

zugeschnitten ist. 

Trennung IT Schulen / 

Schüler / Lehrperso-

nen, Schulleitungen 

und IT Schulverwal-

tung mit Schnittstellen 

zur Gemeindeverwal-

tung. 

Aus Datenschutzgründen notwendig.  GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. Die IT Schulen / Schüler / Lehrper-

sonen, Schulleitungen ist von der Ge-

meindeverwaltung getrennt.  

iCampus aus Daten-

schutzgründen allei-

nige Verwendung / 

Verwaltung durch 

Schule. 

Aus Datenschutzgründen notwendig. GR am 14. September 2021: Der GR ist 

mit dem Vorschlag der SP einverstan-

den. iCampus wird aus Datenschutz-

gründen alleine durch die Schule ver-

wendet bzw. verwaltet. 

Thema Ziele der SP 
vorgeschlagene 

Massnahmen der 

SP 

Bemerkungen / offene Fragen von 

Seiten SP 
Haltung des GR 

Öffentlichkeitsarbeit 

und Kommunikation 

Die Kommunikation 

intern und extern er-

möglicht eine gelin-

gende Zusammenar-

beit. 

Gemeinsame Regelung 

der Kommunikation in 

einem zusammen erar-

beiteten Kommunikati-

ons- und Krisenkon-

zept noch vor oder pa-

rallel zur Erarbeitung 

der GO. 

Dies dient namentlich der Vermeidung 

von Kompetenzabgrenzungskonflikten 

und damit der Effizienz. 

GR am 14. September 2021: Die Kom-

munikation erfolgt über das GR-Präsi-

dium und den Gemeindeschreiber bei 

übergeordneten Themen. Das gemein-

same Kommunikations- und Krisenkon-

zept soll erst nach der Erarbeitung der 

GO und der zweiten Abstimmung erar-

beitet werden.  

Das SP-Präsidium in-

formiert über Themen, 

die die Schule betref-

fen und der GR-Präsi-

dent über Themen, die 

die Gemeinde betref-

fen. Wie bis anhin 

wird dies die Schule 

über das Infobulletin, 

Elternbriefe, Home-

page, Schulfenster etc. 

machen. 

Dies dient namentlich der Effizienz. Über Schulthemen informiert grundsätz-

lich die Schule. 
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Bei Themen, die über-

greifend sind, wird ge-

klärt, wer wie infor-

miert. Dies noch vor o-

der parallel zur Erar-

beitung der GO 

Dies dient namentlich der Vermeidung 

von Kompetenzabgrenzungskonflikten 

und damit der Effizienz. 

GR am 14. September 2021: Wir sind 

mit dem Vorschlag der SP nicht einver-

standen. Das gemeinsame Kommunikati-

ons- und Krisenkonzept soll erst nach 

der Erarbeitung der GO und der zweiten 

Abstimmung erarbeitet werden.  

Krisenarbeit Schnelles und adäqua-

tes Handeln in der 

Krise. 

Erstellen eines Krisen-

konzepts noch vor o-

der parallel zur Erar-

beitung der GO. 

Dies dient namentlich der Vermeidung 

von Kompetenzabgrenzungskonflikten, 

der Effektivität und Effizienz. 

GR am 14. September 2021: Wir sind 

mit dem Vorschlag der SP nicht einver-

standen. Das gemeinsame Kommunikati-

ons- und Krisenkonzept soll erst nach 

der Erarbeitung der GO und der zweiten 

Abstimmung erarbeitet werden. . 

Mit gemeinsamen 

Workshops werden 

Krisensituationen ein-

geübt. 

Dies dient namentlich der Effektivität. GR am 14. September 2021: Wir sind 

mit dem Vorschlag der SP nicht einver-

standen. Das gemeinsame Kommunikati-

ons- und Krisenkonzept soll erst nach 

der Erarbeitung der GO und der zweiten 

Abstimmung erarbeitet werden. 
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Anhang 

Gegenüberstellung der verschiedenen Kommissionsmodelle von Rudin Cantieni Rechtsanwälte1 

 

Hinweis: Die SP ist grundsätzlich wie eine eigenständige Kommission ausgestaltet. Es sind aber gewisse Spezialregelungen vorgesehen (§ 54 ff. GG), die nachfolgend nicht abge-

bildet werden. Ebenfalls nicht aufgeführt sind Spezialbestimmungen der vom übergeordneten Recht vorgesehenen eigenständigen Kommissionen. 

 

GG = Gemeindegesetz 

GO = Gemeindeordnung 

 

 eigenständige Kommission, § 51 

GG  

(entspricht im Wesentlichen der alt-

rechtlichen «Kommission mit selbst-

ständigen Verwaltungsbefugnissen») 

unterstellte Kommission, § 50 

GG 

beratende Kommission, § 46 GG 

Gemeindeorgan im Sinne von § 

5 GG 

ja nein nein 

Grundlage zwingende Nennung des Bestands in 

GO 

Regelung Ausgestaltung, Aufgaben 

(Art und Umfang) und Entscheidbefug-

nisse in GO 

Bestimmungen der Ausgestaltung kön-

nen in einen Gemeindeerlass delegiert 

werden 

zwingende Nennung des Bestands (Na-

men) in GO 

Übriges in Erlass des GR (Ausgestal-

tung nach Bedürfnissen des GR) 

freiwillig, keine Grundlage in GO 

Zweck Entlastung GR 

Beizug von verwaltungsexternem Fach-

wissen 

Entlastung und Unterstützung GR 

Beizug von verwaltungsexternem Fach-

wissen 

(Vor-)Beratung oder Begutachtung 

Nutzbarmachung von spezialisiertem 

Fachwissen und Ausgleich von Interes-
sen 

                                                           
1 Vgl. zum Ganzen Schindler/Rüefli in: GG Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz und zu den politischen Rechten in den Gemeinden, Zürich/Basel/Genf 2017, § 46 GG; Jenni 

in: GG Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz und zu den politischen Rechten in den Gemeinden, Zürich/Basel/Genf 2017, §§ 50 und 51 GG. 
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Erweiterung der Ausgewogenheit der 

Entscheidfindung durch den Einbezug 

von externen Vertreterinnen und Ver-

tretern politischer Kräfte 

Erweiterung der Ausgewogenheit der 

Entscheidfindung durch den Einbezug 

von externen Vertreterinnen und Ver-

tretern politischer Kräfte 

Stellung im Rahmen ihrer Aufgaben dem GR 

gleichgeordnet 

weitgehend unabhängig  

Handlung anstelle des GRes 

dem GR untergeordnet  der Behörde untergeordnet 

Einsetzung Wahl durch GR 

möglich ist Urnenwahl oder Wahl durch 

GR der Mitglieder 

Wahl durch GR 

möglich ist Urnenwahl oder Wahl durch 

GR der Mitglieder und gegebenenfalls 

des Präsidiums 

durch einfachen Beschluss der Behörde 

oder durch Behördenerlass 

Dauer ständig ständige und nicht ständig (ad hoc)  ständig und nicht ständig (ad hoc) 

Auflösung Änderung GO Beschluss GR Entscheid Behörde 

Mitgliederanzahl mind. 5 Mitglieder 

Anzahl ist in GO zu regeln 

Zahlenrahmen nicht möglich 

mind. 3 Mitglieder   

im Behördenerlass kann Zahlenrahmen 

angegeben werden 

keine Beschränkung 

Zusammensetzung Präsidium muss Mitglied GR sein 

ansonsten grosser Gestaltungsspielraum 

Zusammensetzung ist in der GO zu re-

geln 

keine Vorgaben im GG 

grosser Gestaltungsspielraum 

unzulässig: Zusammensetzung mit aus-

schliesslich Mitgliedern der Gemeinde-

verwaltung oder ausschliesslich Mit-

gliedern GR 

keine Vorgaben im GG  

grosser Gestaltungsspielraum 

möglich: Zusammensetzung mit aus-

schliesslich gemeindeexternen Personen 

oder aber auch eine gemischte Beset-

zung mit Behördenmitgliedern, Ge-

meindeangestellten, Mitgliedern des 

GR 

Aufgaben bzw. Befugnisse allge-

mein 

originär, auf der GO beruhend 

grundsätzlich nur wichtige Aufgaben 

(z.B. politisch relevante Entscheide o-

der solche mit grossen Ermessensspiel-

räumen) 

gemäss Behördenerlass 

wichtige Aufgaben (z.B. politisch rele-

vante Entscheide oder solche mit gros-

sen Ermessensspielräumen) 

beratende Aufgaben möglich. 

konsultative oder empfehlende         

(Vor-)Beratung oder Begutachtung 

Funktionen und Aufgaben können sehr 

verschieden sein 
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Art und Umfang sind in der GO genau 

festzulegen, ausser diese sind durch das 

übergeordnete Recht bereits festgelegt  

Grenze: unübertragbare und unentzieh-

bare Aufgaben des GRs 

Art und Umfang sind im Behördener-

lass genau festzulegen, ausser diese 

sind durch das übergeordnete Recht be-

reits festgelegt 

Grenze: Bezeichnung der unterstellten 

Kommission, Aufgaben und Aufgaben-

bereiche können nur bis zu einem ge-

wissen Umfang delegiert werden, so 

dass sich der GR und die Kommission 

die Aufgabenerfüllung teilen 

auch bei Nennung des Bestands (Na-

mens) in der GO keine Verpflichtung 

zur Aufgabenübertragung 

Einsetzung für einzelne Geschäfte oder 

mehrere Geschäfte aus einem bestimm-

ten Sachbereich 

Entscheidungsbefugnisse (insbe-

sondere Anordnungen, Beschlüsse 

über Ausgabenbewilligungen und 

Behördenerlasse) 

in der GO zu regeln, originär, auf der 

GO beruhend 

im Behördenerlass zu regeln 

Übertragung von Entscheiden zur 

selbstständigen Erledigung 

Zurückhaltung bei der Übertragung 

wichtigen Entscheidbefugnissen und 

von Rechtsetzungsbefugnissen 

keine 

Finanzbefugnisse im Besonderen originär, auf der GO beruhend 

Bewilligung neue Ausgaben innerhalb 

und ausserhalb des Budgets möglich 

abgeleitete Kompetenzen zur Ausga-

benbewilligung, wenn GR dies im Be-

hördenerlass festlegt 

keine 

Einbezug in Budgetprozess zwingend einzubeziehen 

Antragsstellung an GR für ihren Ver-

antwortungsbereich 

GR darf nur zurückhaltend davon ab-

weichen  

grundsätzlich nicht einbezogen nicht einbezogen 

Aufgabenübertragung an Ge-

meindeangestellte zur selbststän-

digen Erledigung 

möglich 

 

nicht möglich nicht möglich 
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Informationspflicht ja, gegenseitig zwischen eigenständiger 

Kommission und GR 

ja, Auskunfts- und Informationspflich-

ten sind im Behördenerlass oder in ei-

ner Verwaltungsverordnung festzuhal-

ten 

ja, Auskunfts- und Informationspflich-

ten 

Antragsrecht an Stimmberechtigte oder GR über GR 

Ausschluss des Antragsrechts in der GO 

möglich 

nur an GR nein 

Aufsicht keine Aufsicht des GR 

kein Weisungs-, Überwachungs- und 

Selbsteintrittsrecht des GR 

beschränktes Aufsichtsrecht ausnahms-

weise aus der Gesamtverantwortung des 

GR 

umfassendes Aufsichtsrecht des GR 

Weisungs-, Überwachungs- und Selbst-

eintrittsrecht des GR 

umfassendes Aufsichtsrecht der Be-

hörde 

Rechtsmittelinstanz direktes Rechtsmittel an die zuständige 

Verwaltungsbehörde/das zuständige 

Gericht 

direktes Rechtsmittel an die zuständige 

Verwaltungsbehörde/das zuständige 

Gericht nicht möglich 

Anfechtung beim GR möglich 

keine 

 

 


